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ANWESENHEITSLISTE 

Erster Bürgermeister 

Bauer, Stefan    

Mitglieder des Gemeinderates 

Alberter, Richard    
Bayer, Franz    
Bittl, Anton    
Eichhorn, Katharina    
Frey, Alfons, Dr.    
Heieis, Lieselotte    
Kammerbauer, Martin    
Kerler, Philipp    
Nieberle sen., Maximilian    
Orth, Sylvia    
Osiander, Bernhard    
Reigl, Erwin    
Rohauer, Peter    
Spreng, Andreas   ab TOP Ö 2 
Vetter, Andreas    

Schriftführer 

Wittmann, Willi    

 
Weitere Anwesende: 

Bernd Munz, LARS consult GmbH, Memmingen – Top Ö 3 

Dr. Bernd Weber, Bürger-Energie-Genossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt 
eG, Schrobenhausen – Top NÖ 3 

Prof. Dr. Werner Widuckel, Bürger-Energie-Genossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-
Eichstätt eG, Schrobenhausen – Top NÖ 3 

Manfred Rössle, Bürger-Energie-Genossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt 
eG, Schrobenhausen – Top NÖ 3 

3 Zuhörer 

 
Abwesende und entschuldigte Personen: 

Mitglieder des Gemeinderates 

Schwäbl, Daniel    
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TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Genehmigung der Niederschrift der letzten Gemeinderatssitzung ÖT 
  

2. 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schernfeld, OT Workerszell, 
Ergebnisse der förmlichen Auslegung, Feststellungsbeschluss 
Vorlage: GS/1/271/2023 

  

3. 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schernfeld; Konzentrationsfläche 
für Windkraftanlagen; Billigung und frühzeitige Auslegung 
Vorlage: GS/1/272/2023 

  

4. Bauantrag zur Errichtung eines Balkones an ein bestehendes Wohnhaus auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 66 der Gemarkung Schönfeld 
Vorlage: GS/1/270/2023 

  

5. Bauvoranfrage zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses (Haus A) mit Garagen auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 273 der Gemarkung Schernfeld 
Vorlage: GS/13/272/2023 

  

6. Bauvoranfrage zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses (Haus B) mit Garagen auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 273 der Gemarkung Schernfeld 
Vorlage: GS/13/273/2023 

  

7. Bauantrag zum Ausbau des Dachgeschosses und Errichtung zweier Gauben auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 838/3 der Gemarkung Workerszell 
Vorlage: GS/13/270/2023 

  

8. Bauantrag zur Umnutzung eines Teilbereichs der bestehenden Werkhalle zur 
Betriebswerkstatt auf dem Grundstück Fl.Nr. 138 der Gemarkung Workerszell 
Vorlage: GS/13/271/2023 

  

9. Antrag auf Erweiterung und Endfertigstellung der Erdaushubdeponie Workerszell 
Vorlage: GS/22/104/2023 

  

10. Feststellung der Jahresrechnung 2021 
Vorlage: GS/20/085/2023 

  

11. Entlastung für die Jahresrechnung 2021 
Vorlage: GS/20/086/2023 

  

12. Ehrenordnung der Gemeinde Schernfeld 
Vorlage: GS/BGMGS/167/2023 

  

13. Vorgehen Austausch Ölheizungen in gemeindlichen Liegenschaften 
Vorlage: GS/BGMGS/172/2023 

  

14. 15. Änderung des Flächennutzungsplanes des Marktes Mörnsheim 
Vorlage: GS/13/266/2023 

  

15. Aufstellung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 26 "Wiesenweg" im Ortsteil Mühlheim des 
Marktes Mörnsheim 
Vorlage: GS/1/268/2023 

  

16. Verschiedenes 
  

16.1 Termine Bürgerversammlungen 
Vorlage: GS/BGMGS/171/2023 
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Erster Bürgermeister Stefan Bauer eröffnet um 19:30 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
1 Genehmigung der Niederschrift der letzten Gemeinderatssitzung ÖT  

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift zum öffentlichen Teil aus der Sitzung vom 
24.04.2023. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 15  Nein 0   
 
2 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schernfeld, 

OT Workerszell, Ergebnisse der förmlichen Auslegung, 
Feststellungsbeschluss 

 

 
Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, Bauverwaltung vom 21.09.2022: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ziel der Flächennutzungsplandarstellung ist es, die 
langfristigen Planabsichten der Gemeinde zu formulieren und, speziell im gegebenen Fall, die 
geplante Nutzung im Areal via vorbereitende Bauleitplanung zu sichern. Unabhängig von einem 
eventuell geplanten Bauvorhaben soll langfristig der als Änderungs-bereich dargestellte 
Geltungsbereich für gewerbliche Entwicklungen (und eventuell zu einem späteren Zeitpunkt 
notwenige bauliche Erweiterungen) zur Verfügung stehen. Die dort berücksichtigten Flächen sind 
bereits mit Baugenehmigungen versehen und werden durch den Flächennutzungsplan nun bei der 
von den Eigentümern beabsichtigten Nutzungsänderungen auch baurechtlich berücksichtigt 
werden können.  
 
Das mittlerweile im Eigentum der Gemeinde stehende Grundstück Flur-Nr. 380 der Gemarkung 
Workerszell soll künftig nicht mehr als Lagerplatz im Sinne des der Baugenehmigung vom 
24.03.2006 (Aktenzeichen des Landratsamtes: 897-2005 - B; Aktenzeichen der Gemeinde: 
35/2005) genutzt werden. Die Gemeinde plant einen Rückbau mit anschließender landwirtschaftli-
cher Nutzung. Damit entspricht die Nutzung den Zielen des Flächennutzungsplans. An der 
Planung und der Abgrenzung des Geltungsbereiches hält die Gemeinde aus diesem Grund fest.  
Bezüglich der Immissionsschutzthematik: Die Eigentümer planen derzeit nur eine Nut-
zungsänderung. Ein Gutachten vom Büro „IBN Bauphysik GmbH & Co. KG“, Ingolstadt, Bericht 
5701.a1 vom 26.01.2023 belegt, dass die Planung mit dem angrenzenden Wohngebiet in Einklang 
zu bringen ist. Wie das Gelände im Detail langfristig genutzt werden soll, ist derzeit noch nicht 
geklärt und für das Flächennutzungsplanänderungsverfahren unerheblich. Auf Basis des 
vorliegenden Gutachtens kann allerdings festgehalten werden, dass grundsätzlich die Möglichkeit 
einer gewerblichen Nutzung im Areal besteht.  
 
Künftige Planungen, für die ein Bebauungsplan erforderlich sein wird, haben unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse des Gutachtens und ggf. mit immissionsschutzrechtlichen 
Festsetzungen zu erfolgen. Ein Bebauungsplan kann sich aus dem Flächennutzungsplan dann 
entsprechend entwickeln, wie es auch gemäß § 1 Abs. 2 BauGB gefordert wird. Die Vorlage eines 
Bebauungsplanes wird zum derzeitigen Sach- /und Planungsstand allerdings nicht für erforderlich 
gehalten.  
 
Der Gemeinderat beschließt deshalb das Festhalten an der Planung zur 13. FNP- Änderung.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0 
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Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, Umweltschutz vom 14.09.2022: 
Der Hinweis zur eventuell vorhandenen Immissionsproblematik im Rahmen der gewerblichen 
Nutzung in unmittelbarer Nachbarschaft zum Dorfgebiet (MD) wird zur Kenntnis genommen. Es 
wird darauf hingewiesen, dass die vorliegende Planung grundsätzlich das Trennungsgebot gemäß 
§ 50 BImschG berücksichtigt. Denn die geforderte Abstufung der Baugebiete nach der 
Schutzwürdigkeit der in ihnen zulässigen Nutzungen wird planerisch durch das Nebeneinander von 
Gewerbe (G) und Mischgebiet (MD) eingehalten. Eine detaillierte Untersuchung zur geplanten 
Nutzungsänderung kann weiterführend in verbindlichen Planungen (Bebauungsplan) näher erörtert 
und eventuelle Konflikte mit entsprechenden Festsetzungen abgearbeitet werden. Bezüglich der 
Lärmthematik liegt zudem zusätzlich ein Gutachten vom Büro „IBN Bauphysik GmbH & Co. KG“, 
Ingolstadt, Bericht 5701.a1 vom 26.01.2023 vor. Dieses bestätigt, dass die vom Eigentümer 
vorgesehene Nutzungsänderung mit den Lärmschutzanforderungen des angrenzenden 
Wohngebiets in Einklang ist. Wie das Gelände langfristig im Detail gewerblich genutzt werden soll, 
ist derzeit noch nicht geklärt und für das FNP-Änderungsverfahren unerheblich.  
 
Der Hinweis zum Schleifschlamm wird zur Kenntnis genommen. Die geforderte Signatur als 
„Altlastenverdachtsfläche“ wird im Bereich des Schleifschlammumschlags in die Zeichnung 
aufgenommen. Da aktuell noch unklar ist, wie das Gelände weiter genutzt werden soll, soll eine 
detaillierte Behandlung der eventuell vorhandenen Bodenverunreinigungen im Rahmen 
vertiefender Planungen (Bebauungsplan- /Genehmigungsverfahren) erfolgen.  
 
Der Grünstreifen ist in der Zeichnung dargestellt (s. hellgrünes Band im Randbereich) und muss 
daher nicht neu aufgenommen werden.  
 
Der Gemeinderat beschließt die Aufnahme einer Altlastenverdachtsfläche im Bereich der 
Schleifschlammumschlags. Hinsichtlich der Schallschutzproblematik wird ein 
Bebauungsplanverfahren vorgenommen, sobald die Nutzungen vom vorliegenden Gutachten nicht 
mehr gedeckt werden.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt vom 02.09.2022: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Thematik „Schleifschlamm“ wurde bereits 
umfangreich im Umweltbericht ergänzt. Ergänzte Textpassagen dazu finden sich auf den Seiten 
13, 14 und 20 (jeweils letzter Absatz der Seiten). Der Vollständigkeit halber wird dennoch ein 
entsprechender Hinweis auch in der Begründung der Flächennutzungsplanänderung ergänzt und 
der Bereich des Schleifschlamms als Altenlastenverdachtsfall in die Zeichnung (s. Abwägung LRA 
Umweltschutz) aufgenommen.  
 
Der Gemeinderat beschließt die Aufnahme eines Hinweises zu möglichen Verunreinigungen im 
Bereich der beiden Schleifschlamm-Kammergruben.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16   Nein 0 
 
 
Feststellungsbeschluss: 
Der Gemeinderat stellt die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schernfeld 
i.d.F. vom 22.05.2023 fest. Die Unterlagen sollen dem Landratsamt Eichstätt zur Genehmigung 
vorgelegt werden.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
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3 20. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schernfeld; 

Konzentrationsfläche für Windkraftanlagen; Billigung und frühzeitige 
Auslegung 

 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat billigt den Vorentwurf zum sachlichen Teilflächennutzungsplan der Gemeinde 
Schernfeld zur Ausweisung einer Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung Windkraft 
(Konzentrationszone) mit Planzeichnung und Begründung, gefertigt vom Büro LARS consult 
GmbH aus Memmingen in der Fassung vom 22.05.2023. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB und gleichzeitig die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 
4 Bauantrag zur Errichtung eines Balkones an ein bestehendes 

Wohnhaus auf dem Grundstück Fl.Nr. 66 der Gemarkung Schönfeld 
 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB für die Errichtung 
eines Balkons auf dem Grundstück Fl.Nr. 66 der Gemarkung Schönfeld zu erteilen.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 
5 Bauvoranfrage zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses (Haus A) 

mit Garagen auf dem Grundstück Fl.Nr. 273 der Gemarkung 
Schernfeld 

 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB zum Neubau 
eines Einfamilienwohnhauses (Haus A) mit Garagen auf dem Grundstück Fl.Nr. 273 der 
Gemarkung Schernfeld zu erteilen.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 
6 Bauvoranfrage zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses (Haus B) 

mit Garagen auf dem Grundstück Fl.Nr. 273 der Gemarkung 
Schernfeld 

 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB zum Neubau 
eines Einfamilienwohnhauses (Haus B) mit Garagen auf dem Grundstück Fl.Nr. 273 der 
Gemarkung Schernfeld zu erteilen.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 
7 Bauantrag zum Ausbau des Dachgeschosses und Errichtung zweier 

Gauben auf dem Grundstück Fl.Nr. 838/3 der Gemarkung Workerszell 
 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Abweichung von § 3 Nr. 2 der gemeindlichen Stellplatzsatzung 
hinsichtlich der Zufahrtsbreite (zulässig max. 5,0 m, geplant 8,66 m) zu erteilen.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
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8 Bauantrag zur Umnutzung eines Teilbereichs der bestehenden 

Werkhalle zur Betriebswerkstatt auf dem Grundstück Fl.Nr. 138 der 
Gemarkung Workerszell 

 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB zur Umnutzung 
eines Teilbereichs der bestehenden Werkhalle zur Betriebswerkstatt auf dem Grundstück Fl.Nr. 
138 der Gemarkung Workerszell zu erteilen.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 
9 Antrag auf Erweiterung und Endfertigstellung der Erdaushubdeponie 

Workerszell 
 

 
Zurückgestellt  
 
10 Feststellung der Jahresrechnung 2021  

 
Beschluss: 
Gemäß Art. 102 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) wird die 
Jahresrechnung 2021 wie folgt festgestellt:  
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Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 
11 Entlastung für die Jahresrechnung 2021  

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Entlastung des 1. Bürgermeisters für die Jahresrechnung 2021 (1. 
Bürgermeister nicht stimmberechtigt). 
 
Einstimmig beschlossen Ja 15  Nein 0  Persönlich beteiligt 1   
 
12 Ehrenordnung der Gemeinde Schernfeld  

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Ehrenordnung in der Fassung vom 22.05.2023 unter 
Berücksichtigung folgender Änderungen anzuwenden: 
 

• 3. erweitern mit musischen und kulturellen Preisen, 

• Kirchenpfleger wechselt von 4.2 zu 4.1, 

• Nach 4.3: Für eine Ehrung ist außerdem erforderlich, dass die zu Ehrenden noch in 
verantwortlicher Position sind oder in den letzten zwei Jahren vor der Ehrung zumindest 
zeitweise noch tätig waren., 

• Aufnahme: Besondere Verdienste (z. B. Lammkönigin, kumulierte Vereinsposten), 

• 6. ergänzen: Bürgermeister, Gemeinderäte und Ortssprecher erhalten je nach 
Zugehörigkeit eine Ehrengabe nach dem Ausscheiden, je Amtsperiode und 

• Satz streichen: Diese Ehrenordnung gilt gleichermaßen für Männer und Frauen. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
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13 Vorgehen Austausch Ölheizungen in gemeindlichen Liegenschaften  

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die vorgestellte Situation der Wärmeerzeugung in den gemeindlichen 
Liegenschaften zu Kenntnis und beauftragt Bürgermeister und Verwaltung zusätzliche Angebote 
für Luft-Wärmepumpen als Wärmererzeuger einzuholen. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 
14 15. Änderung des Flächennutzungsplanes des Marktes Mörnsheim  

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, gegen die 15. Änderung des Flächennutzungsplanes des Marktes 
Mörnsheim keine Einwände zu erheben.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 
15 Aufstellung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 26 "Wiesenweg" im 

Ortsteil Mühlheim des Marktes Mörnsheim 
 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, gegen die Aufstellung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 26 
„Wiesenweg“ im Ortsteil Mühlheim des Marktes Mörnsheim keine Einwände zu erheben.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0   
 
16 Verschiedenes  

 
  
 
16.1 Termine Bürgerversammlungen  

 
Termine Bürgerversammlungen Schernfeld 2023 

Schönau Gemeinschaftshaus Mittwoch 05.07.2023 19:30 Uhr 

Schönfeld Gemeinschaftshaus Donnerstag 06.07.2023 19:30 Uhr 

Sappenfeld Sonnenwirt Dienstag 11.07.2023 19:30 Uhr 

Workerszell Feuerwehrhaus Mittwoch 12.07.2023 19:30 Uhr 

Schernfeld Beyerle/Schernfelder 
Hof 

Donnerstag 13.07.2023 19:30 Uhr 

 
 
Zur Kenntnis genommen  
 
 
 
Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Stefan Bauer um 20:50 Uhr die 
öffentliche Sitzung des Gemeinderates. 
 
 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
 
 
 
 

Stefan Bauer   Willi Wittmann 
Erster Bürgermeister   Schriftführung 

 


	Öffentliche Sitzung

